12. Sitzung Kommunale Préaventions- und
Gesundheitskonferenz

— Protokoll —
Datum: 29.01.2025
Zeit: 14:00 — 16:00 Uhr, Come Together ab 13:30 Uhr
Ort: Blrgersaal Eickel

Sitzungsleitung: Fr. Jordan, Stadtratin und Vorsitzende der KPGK;
Fr. Dr. Burrichter, Fachbereichsleiterin Gesundheit
Protokoll: Fr. Schafer-Konig, Geschaftsstellenleiterin KPGK und
kommissarische Abteilungsleiterin Gesundheitsférderung
und -planung
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1. Begruf3ung

Frau Jordan begrtf3t die Mitglieder, eroffnet die Sitzung und gibt das Wort an Frau
Dr. Burrichter, Fachbereichsleiterin Gesundheit, die in die Themen der Konferenz
einleitet und nachfolgend durch das Programm fihrt. Frau Jordan kindigt an und
entschuldigt, dass Sie die Sitzung aufgrund eines Paralleltermins etwas friher
verlassen muss.

Dr. Burrichter informiert einleitend Uber die anstehende Neustrukturierung des
Offentlichen Gesundheitsdienstes (OGD) in Nordrhein-Westfalen: Das Landeszentrum
Gesundheit NRW (LZG.NRW) wird — gemeinsam mit dem Landesinstitut fur
Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung (LIA) — zum Landesamt fur Gesundheit und
Arbeitsschutz NRW (LfGA NRW). Zusatzlich ist vorgesehen, die bisher bei den
Bezirksregierungen verortete Aufsichtsfunktion uber die unteren
Gesundheitsbehdrden weitestgehend auf das neue Landesamt zu tbertragen. Durch
diese Neustrukturierung soll der OGD in die Lage versetzt werden, neuen
Herausforderungen und gesundheitlichen Gefahren fur die Bevolkerung effizienter
begegnen zu kénnen.

Die Einrichtung des neuen Landesamtes erforderte eine Uberarbeitung des Gesetzes
uber den Offentlichen Gesundheitsdienst (OGDG). Mit dieser Uberarbeitung wird
zugleich eine wesentliche Grundlage geschaffen, um den Offentlichen
Gesundheitsdienst bedarfsgerecht und orientiert am Leitbild fir einen modernen
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Offentlichen Gesundheitsdienst weiterzuentwickeln. Frau Dr. Burrichter hebt dabei die
zentrale Koordinations- und Steuerungsfunktion hervor, die den Gesundheitsdmtern
auf kommunaler Ebene zugeschrieben wird. Sie betont die Bedeutung dieser Funktion
um neuen Heraufforderungen effizient begegnen zu kdnnen. Dazu gehort auch die
Sicherstellung einer guten Gesundheitsversorgung fir die Bulrger*innen trotz
drohendem Fachkraftemangel. Damit dies gelingen kann, ist eine sektorlibergreifende
Vernetzung und Kooperation aller Leistungserbringer*innen und Akteur*innen auf
kommunaler Ebene erforderlich. Der Kommunalen Gesundheitskonferenz kommt
dabei eine besondere Bedeutung zu.

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der 11. Sitzung der Kommunalen Praventions- und
Gesundheitskonferenz wird ohne Anderungen genehmigt. Die kurzfristige Anderung
der Tagesordnung wird ebenfalls genehmigt: TOP 6 wird um das Thema ,Sachstand
Rettungsdienst-Bedarfplan® und ,Aktuelles aus dem Ambulanten Hospizdienst"
erweitert.

3. Der Ubergang von der stationaren in die ambulante Versorgung —
Entlassmanagement / Uberleitungsmanagement: Zwei Perspektiven
Amtsapothekerin Frau Alexandra Biermann berichtet tGiber aktuelle Herausforderungen
im Bereich des Entlassmanagements in Krankenhausern, insbesondere im Hinblick
auf die Arzneimittelversorgung der Patient*innen nach der Entlassung. Gemeinsam
mit einer Arbeitsgruppe von weiteren Amtsapotheker*innen in NRW und dem
LZG.NRW hatte sie 2021 bis 2022 ein Projekt zum ,arzneimittelbezogenen
Entlassmanagement” (aEM) durchgefuhrt. Es zielte auf die Analyse der beobachteten
und wiederkehrenden  Probleme bei der Belieferung entsprechender
Entlassverordnungen ab. Teilnehmende Apotheken sollten zunachst mithilfe eines
Fragebogens Uber subjektive Probleme, die sie retrospektiv Uber sechs Monate
hinweg feststellen konnten, berichten. In einer zweiten Detailumfrage wurden die
konkreten Probleme aller eingehenden Entlassverordnungen uber sechs Monate
detailliert dokumentiert. Im Ergebnis konnten lediglich etwa zwei Drittel der
Verordnungen direkt beliefert werden. Zu Problemen filihrten insbesondere reine
Formalien sowie Vorgaben zu den maximal zuldssigen Verordnungsmengen.

Die Anschlussversorgung mit Medikamenten stellt bei Krankenhausentlassung ein
zentrales Problem dar. Haufig bestehen Unsicherheiten dartber, wie die
Weiterbehandlung sichergestellt werden kann, vor allem, wenn Patient*innen an
Wochenenden oder vor Feiertagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. In
diesem Zusammenhang besteht die Gefahr von Therapielicken, wenn bendétigte
Arzneimittel nicht rechtzeitig oder in ausreichender Menge zur Verfigung stehen. Auch
wenn die Aussagekraft der Umfrage durch die Mitwirkung und Sorgfalt der einzelnen
Apotheken Schwankungen unterliegt, wird deutlich, dass bei einem nicht zu
vernachlassigen Anteil der Entlassverordnungen die Versorgung mit den benétigten
Arzneimitteln an der Schnittstelle zwischen stationarer und ambulanter Versorgung
verzogert sein kann und unter Umstanden zu vermeidbaren Risiken fuhrt.

Krankenh&auser durfen in Ausnahmeféllen, speziell vor Wochenenden und Feiertagen,
Medikamente mitgeben, um eine unterbrechungsfreie Therapie zu gewdhrleisten.
Allerdings bringt dies weitere Herausforderungen mit sich: Neben unkorrekter
Lagerung besteht die Gefahr, dass Patient*innen die verschiedenen Medikamente
nicht unterscheiden kdnnen oder falsch anwenden, insbesondere, wenn sie ohne klare
Anweisungen oder entsprechende Kennzeichnung ausgegeben werden.

Trotz der benannten Herausforderungen zeigt sich Herne in einer kommunalen
Auswertung unter sieben Apotheken als gut aufgestellt. Dies deutet darauf hin, dass
hier bereits MalRBnahmen ergriffen werden, um die Arzneimittelversorgung nach der
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Krankenhausentlassung zu verbessern. Dennoch bleibt das Thema ein wichtiges
Handlungsfeld, um die Versorgungskontinuitat weiter zu optimieren und Risiken fur
Patient*innen zu minimieren.

Anschliel3end berichtet Frau Edeltraut Krause von der Landesseniorenvertretung
NRW e. V. ihre personlichen Erfahrungen zum Thema. Sie weist darauf hin, dass das
Entlassmanagement nicht nur die Krankenhauser betrifft, sondern ebenso die
Patient*innen selbst. Besonders problematisch sei die Situation an Wochenenden
nach der Entlassung, wenn keine ausreichende medizinische Betreuung sichergestellt
werden kann. Ein weiteres grol3es Problem stellt die Terminplanung mit
Pflegediensten dar, die oft als unzureichend empfunden wird. Verzégerungen und
unklare Zustandigkeiten fiuhren dazu, dass Patient*innen nicht rechtzeitig die
notwendige Pflege erhalten. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wird ebenfalls
als groRe Herausforderung wahrgenommen, insbesondere fir Senior*innen. Viele
altere Menschen haben Schwierigkeiten, digitale Angebote zu nutzen oder sich in
digitalen Systemen zurechtzufinden. Dies erschwert beispielsweise die
Kommunikation mit Arzt*innen oder das Abrufen wichtiger Gesundheitsinformationen.
Zusatzlich wird die Schwierigkeit beim Ausfillen von Formularen thematisiert. Viele
Senior*innen sind mit der Menge und Komplexitat der birokratischen Anforderungen
Uberfordert, was zu Verzdgerungen und Unsicherheiten in der medizinischen und
pflegerischen Versorgung fuhrt.
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4. Diskussion und Handlungsempfehlungen / Arbeitsphase
Im Anschluss an die Beitrdge von Frau Biermann und Frau Krause wird in einer
gemeinsamen Arbeitsphase vor dem Hintergrund der Fragestellungen ,Was kdnnen
wir tun, damit Patient*innen nach ihrem Krankenhausaufenthalt besser versorgt sind 7“
und ,Wie kénnen die néchsten Schritte fiir die Umsetzung dieser Ideen aussehen?

diskutiert.

Die Ergebnisse der Arbeitsphase sind

im Folgendem fotografisch

dokumentiert und tabellarisch zusammengefasst:

Was kdénnen wir tun,
damit Patient*innen nach ihrem
Krankenhausaufenthalt besser

versorgt sind?

Infokampagnen analog
Schulung der KH-Arzt*innen / Personal
Medikamentenplan

Krankenhauser sollen Patient*innen nur entlassen
darfen, wenn die weitere Versorgung gesichert ist.
Andernfalls sollte der / die Urheber*in verpflichtet sein,
die weitere Versorgung zu gewahrleisten

Patient*innen und Weiterversorger*innen bendtigen
sofort schriftliche Informationen ber Diagnosen,
Therapie und Medikamentenplan zum Zeitpunkt der
Entlassung. Einen Entlassungsbrief ,irgendwann“ an
den Hausarzt zu versenden ist nicht ausreichend

Checkliste bei Entlassung etablieren

Verpflichtung der Krankenhauser zur Mitgabe eines
(Kurz-) Entlassbriefes direkt bei Entlassung
Mindestinhalte:

Informationsmaterialien far Patient*innen zZu
relevanten Themen, wie z. B.

- Medikamente

- weitere Behandlungsschritte

- notwendige Folgeuntersuchungen

- Diagnosen
- Therapie
- Medikamentenplan
Verordnungen zum weiteren Verlauf mit
Ansprechpartner*in / Leistungserbringer*in
(z. B., welcher Pflegedienst hat Kapazitaten?)
Erstellung und Bereitstellung von leicht verstandlichen | Interdisziplindres Netzwerk / AG grinden, um

Handlungsmaoglichkeiten zu entwickeln.
Diese/s kdnnte sich zusammensetzen aus
- Haus- und Facharzt*innen
- Apotheker*innen
- Vertreter*innen sozialer Dienste

Licken (vor allem zeitlich) schlieBen

Begleitung von Patient*innen in die (Nach-)
Versorgung
- bedarfsgerecht

- Kommunikation im Medizinwesen (KIM)
- Medikamentenplan
- groRRere Klinikapotheken

KH-Sozialdienst bahnt Kontakt zur ambulanten Pflege
an (insbesondere an Wochenenden)
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Diskussion

Im Verlauf Arbeitsphase werden weitere wichtige Aspekte des Entlassmanagements
diskutiert. Es wird vorgeschlagen, dass Entlassungsplane direkt Gber den digitalen
Ubertragungsweg fiir medizinische Daten — Kommunikation im Medizinwesen, kurz
KIMY — an die Praxen (bermittelt werden sollten, um Verzdgerungen und
Missverstandnisse zu vermeiden. Zudem wird die Notwendigkeit einer Checkliste
angemerkt, die nicht nur die Patient*innen, sondern auch Begleitpersonen und
ambulante Pflege einbezieht, um Bedarfe friihzeitig zu erfassen. Eine Einfiihrung von
Lots*innen oder ,Kimmerern® fir den Entlassungsprozess ware hilfreich, um
Patient*innen gezielt durch die Nachsorge zu begleiten. Bedarfe sollten klar erfragt
und zeitliche Lucken in der Nachsorge konsequent geschlossen werden missen. In
diesem Zusammenhang wird eine schnellere und Patient*innengerechte Erstellung
des Entlassungsbriefes vorgeschlagen, um die Kontinuitat der Versorgung
sicherzustellen. Frau Dr. Burrichter pladiert fir einen intensiveren Austausch mit
Krankenhausvertretungen, um bestehende Bedarfe und Versorgungslicken besser zu
identifizieren. Aus Perspektive der Vertreter*innen der Herner Krankenhauser wird auf
die bestehenden Probleme in der ambulanten und Kurzzeitpflege aufmerksam
gemacht und betont, dass sowohl das Entlassmanagement als auch die
Krankenhauser selbst stark belastet sind, wenn Patient*innen nicht rechtzeitig
entlassen werden kénnen. Aus Sicht des Rettungsdienstes besteht die Notwendigkeit,
zusatzliche Ressourcen zu schaffen und ein umfassendes Versorgungsnetz fir
entlassene Patient*innen aufzubauen. Auch mégliche Effekte durch die Einfuhrung der
elektronischen Patient*innenakte (ePA) werden thematisiert. Von zahnérztlicher Seite
wird die Bedeutung der Vollstdndigkeit und stetigen Aktualisierung des
Medikationsplanes sowie spater einmal einer sinnvollen ePA, in der auch keine
Diagnosen vorenthalten werden, thematisiert. Ferner waren sich die Teilnehmenden
einig und einige in dem Glauben, dass es schon funktioniere, dass die ePA Uber eine
Cloud oder &hnliches den Akteur*innen im Gesundheitswesen vollstandigen und
aktualisierten Zugang zu den wesentlichen Daten der Patient*innen geben muss.
Allerdings bleiben der Start der ePA und ihre konkrete Ausgestaltung zunachst noch
abzuwarten. Als Handlungsempfehlung lasst sich feststellen, dass die Grindung einer
Arbeitsgruppe (AG) hilfreich ware, um in kleinerer Runde lokale Probleme und
maogliche Loésungsansatze herauszuarbeiten.

5. Aktualisierung der Geschaftsordnung

Die Aktualisierung und Anderung der Geschaftsordnung wird ohne Anmerkungen
verabschiedet. Zudem wird vereinbart, den Mitgliederkreis zukinftig um eine/n
Vertretertin  aus dem Herner und Wanner Arztsinnenverein, aus dem
Senior*innenbeirat sowie aus der Konferenz Alter und Pflege zu erweitern.

6. Aktuelles
= Aktuelles aus dem Fachbereich Gesundheit
o Krankenhausplanung NRW abgeschlossen
o Gesetz fir den Offentlichen Gesundheitsdienst NRW in Uberarbeitung
= Da im Uberarbeiteten Gesetz tiber den OGD die Konferenz Alter und
Pflege enger mit der Kommunalen Gesundheitskonferenz
zusammenarbeiten soll, soll/wird zuklnftig ein/e Vertreter*in der
jeweiligen Konferenz an der anderen teilnehmen
o Gemeindepsychiatrischer Verbund in Herne gegriindet
o Netzwerk fur Pravention und Jugendsuchthilfe in Vorbereitung
» Auftaktveranstaltung soll im Mérz 2025 stattfinden

1 ,Der Dienst "Kommunikation im Medizinwesen (KIM)" basiert auf einem sicheren E-Mail-Verfahren und ist der einheitliche
Standard fiir die elektronische Ubermittlung medizinischer Dokumente. Er sorgt fiir den abgesicherten Austausch von sensiblen
Informationen wie Befunden, Bescheiden, Abrechnungen oder Roéntgenbildern Uber die Telematikinfrastruktur zwischen
verschiedenen Arzten bzw. mit medizinischen Einrichtungen.* (Quelle:
https://www.bundesaerztekammer.de/themen/aerzte/digitalisierung/digitale-anwendungen/telematikinfrastruktur/kim)
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o Familienkiosk im Aufbau
= Start wird im Mai 2025 anvisiert

Herner Gesundheitswoche 2025

Vom 31. Marz bis 06. April 2025 findet die 37. Herner Gesundheitswoche unter
dem Motto ,Manege frei — Vielfalt entdecken, Gesundheitswissen starken!“ statt.
Die Pressekonferenz und Verdffentlichung des diesjahrigen Covers findet am
03. Marz 2025 statt. Anschliel3end beginnt die Verteilung der Hefte. Das Team der
Gesundheitsforderung und -planung bedankt sich ganz herzlich fur die engagierte
Beteiligung auch aus dem Mitgliederkreis der KPGK.

= Bericht zu den Geschehnissen zum Thema Organspende
Der Fachbereich Gesundheit hat seit Beginn 2024 einen Schwerpunkt auf das
Thema Organspende gesetzt. In der Arbeitsphase der vergangenen KPGK wurden
zahlreiche Vorschlage und Impulse gesammelt, um mehr Menschen in Herne fir
das Thema Organspende zu sensibilisieren und dadurch die
Entscheidungsbereitschaft zu starken sowie Vorurteile, Bedenken und Angste aus
dem Weg zu rdumen. Seitens Fachbereich Gesundheit der Stadt Herne sind
seitdem zahlreiche Aktivitaten auf den Weg gebracht worden: Ende Februar 2024
wurde an alle Mitarbeitenden der Stadt Herne mit der Gehaltsabrechnung ein
Informationsflyer inklusive Organspendeausweis versendet. Im Rahmen der
letzten Gesundheitswoche wurde in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk
Organspende NRW e. V. im Zeitraum 11. bis 17. Marz 2024 die
Fotowanderausstellung ,Leben schenken — Organspende NRW* in der Hauptstelle
der Sparkasse Herne prasentiert sowie ein Aufklarungsformat mit Schiler*innen
des Emschertalberufskollegs veranstaltet, bei dem auch Organtransplantierte
selbst Erfahrungen und Eindricke schilderten. Seit Juni 2024 steht im
Eingangsbereich des Wanner Rathauses ein Organspendeausweisterminal, an
dem interessierte Birger*innen sich innerhalb weniger Minuten einen
personalisierten Organspendeausweis im Checkkarten-Format ausdrucken
konnen. In einer Pressekonferenz am 17. Juni 2024 wurde Uber das Terminal
informiert und am 15. Januar 2025 in einem Radiobeitrag des inklusiven
Radioprojekts ,Hor HER" der Herner Selbsthilfe im Rahmen eines Interviews mit
der Geschéftsfuhrerin des Netzwerk Organspende e. V. berichtet und aufgeklart
(https:/Iwww.nrwision.de/mediathek/hoer-her-netzwerk-organspende-nrw-
selbsthilfegruppe-kleine-schritte-250115/).
Auch in der Gesundheitswoche 2025 ist Organspende wieder ein Thema: Am
03. April 2025 findet um 17:30 Uhr ein Informations- und Gespréachsabend zur
Organspende im Pestalozzi-Gymnasium Herne statt.

= Bericht aus den Arbeitsgruppen und Netzwerken

Arbeitskreis Gesundheitliche Versorgungsplanung (AK GVP)

Im Rahmen der KPGK wurde 2019 der Arbeitskreis Gesundheitliche
Versorgungsplanung (AK GVP) ins Leben gerufen/gegriindet. Dieser setzt sich aus
Vertretersinnen des Fachbereiches Gesundheit, des Rettungsdienstes der
Berufsfeuerwehr, der Aufsicht far Betreuungseinrichtungen, der
Pflegeeinrichtungen, der Hausarztlichen Verbande und des Palliativmedizinischen
Konsiliardienstes und Palliativ-Netzwerkes zusammen. Die Arbeitsgruppe hat zur
Versorgungsplanung fur die letzte Lebensphase von Menschen in vollstationéren
Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe ein einheitliches Ampel-
System, die Herner Notfalltherapie-Ampel — HeNA, entwickelt. In diesem System
steht ,Rot* flr die strikte Ablehnung von WiederbelebungsmalRnahmen und
Krankenhausaufenthalten, wahrend ,Grin“ flr die Vollversorgung mit allen
medizinischen Mallnahmen steht. Bei ,Gelb® koénnen notfallmedizinische
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MalRnahmen durch ein einfaches Ja/Nein-Schema von den Bewohner*innen
beflrwortet oder abgelehnt werden. Das Ausfillen der HeNA ist freiwillig und soll
im Rahmen der individuellen Beratung zur gesundheitlichen Versorgungsplanung
erfolgen. Der Notfallbogen wurde im Rahmen einer Informationsveranstaltung des
AK am 20. November 2024 in der vhs Herne vorgestellt. Der AK hofft nun, dass
sich viele Einrichtungen in Herne der Initiative der HeNA anschliel3en und somit
zuklnftig Bewohner*innen in kritischen Situationen noch besser ihren Wiinschen
entsprechend versorgt werden kdnnen.

» Sachstand Rettungsdienst-Bedarfplan

Herr Dr. WilBuwa, Fachbereich 33, berichtet Gber den aktuellen Sachstand zur
Erstellung des Rettungsdienst-Bedarfplans. Nach zahlreichen Anderungen und
Erganzungen ist in diesen Tagen mit der Fertigstellung einer finalen Version durch
den Gutachter zu rechnen, welche zunachst Verwaltungsvorstand (VV) und
Gremien, in der Folge den Kostentrdgern zur Kenntnisnahme bzw. Prifung
vorgelegt wird. Mit der Umsetzung der angefiihrten Mallnahmen ist ca. ab
4. Quartal 2025 zu rechnen.

= Aktuelles aus dem Ambulanten Hospizdienst
Der Ambulante Hospizdienst Herne ist von der Bahnhofstrale in das
Gemeindezentrum neben der Herz Jesu-Kirche an der Dingelstrale 34
umgezogen. Die neuen Raume befinden sich im ersten Obergeschoss des
Gebaudes. Von dort aus berat, unterstitzt und begleitet der Hospizdienst
schwerstkranke oder sterbende Menschen und ihre Angehdrigen, zuhause, in
stationaren Pflegeeinrichtungen und im Krankenhaus.

Der Ambulante Hospizdienst sucht zudem dringend ehrenamtliche Unterstitzung.
Interessierte melden sich bitte bei Frau Leutbecher: info@palliativ-netzwerk.de

7. Verabschiedung

Die nachste Sitzung der Herner KPGK findet am Mittwoch, den 08. Oktober 2025 um
14:00 Uhr — Come Together ab 13:30 Uhr — im Blrgersaal Eickel im Sud- und
Treberhaus statt.
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Arzneimittelbezogenes Entlassmanagement (aEM)

Eine Analyse des Offentlichen Gesundheitsdienstes
anhand der in Apotheken verarbeiteten Entlassrezepte
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Hintergrund: Entlassmanagement

e Seit 2017 Rahmenvertrag zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der
Kassenarztlichen Bundesvereinigung und dem GKV-Spitzenverband.

* Festlegung was die Krankenhauser zu tun haben, damit die Patient:innen nach der

Entlassung aus dem Krankenhaus llickenlos und ausreichend mit Arzneimitteln versorgt
werden.

» Strenge Vorgabe von Formalien fir Entlassrezepte,
» mehr als 20 Prozent der Patient:innen werden an einem Freitag entlassen,
> fiir dltere, multimorbide Patient:innen, ist der Zeitpunkt des Ubergangs vom

Krankenhaus in die eigene Hauslichkeit oder in ein Alten- und Pflegeheim
besonders risikobehaftet.
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Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.



Projekt:

Systematische Sammlung von Daten aus offentlichen
Apotheken in ganz NRW durch die
Amtsapotheker:innen zum Entlassmanagement.

Mit dem Projekt soll der Ist- Zustand beim
Entlassmanagement aus Sicht der offentlichen
Apotheken ermittelt, sowie im Anschluss mit diesen
Ergebnissen ggf. Verbesserungen auf den Weg gebracht
werden.

rK'num«»w bW, Kostertrdoer

™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.

.
— 0 il e Sehd PN
v
) 6|7[8]0 [
5. || Nama, Vorname ces Vermcharien Y Jae— T e nde
" '
’_] Q0. am !
e | ! Il 1
AR St v - T
---------
P ]
S _4
Keztentngokenang Verzicharionr Nz Status L=t .
fweu] |
b | | | }
Detnctzsiason N Aezt-Ne. Datum I w H
gr— Verdwy
l-f.eﬂ} |
L
Rp. Eitte Leerraumas durchzarolchen) Votugaarscrpd
|
oo
at
.Ml
=t
sdorn |
bbbd ‘I ' Abgabedatum Urtomchelt dos Atos
Dol Adeitsentsll goil-§ || oer Apciheie Master 3 (10.2014)
auszvrihien’
’W-.;luq TUntattetrich oder Mo&eo‘uﬂrw




Projektplan 2021-2022-2024

Welche Erfahrungen liegen in nordrhein-westfalischen Apotheken vor?
Funktioniert das Arzneimittel-Entlassmanagement?

e Apotheken halten retrospektiv die Probleme der letzten 6 Monate fest

e Apotheken dokumentieren sechs Monate Probleme bei allen eingehenden
Entlassrezepten

e Herner Apotheken dokumentieren 4 Monate alle Entlassrezepte

Auswertung der Fragebogen durch das LZG.NRW

— Bei Handlungsbedarf: Mallnahmen zur Verbesserung der Versorgungssituation in den
einzelnen Stadten und Kreisen: Erhebung in Herner Apotheken, Vorstellung der
Ergebnisse auf der KPGK

- AG, Schulungsmaterial, Handouts...

¢ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.



Ergebnis der ersten Erhebung

Wie ist Ihr Gesamteindruck: Wie gut funktioniert das
Arzneimittel-Entlassmanagement von Seiten der

* Auswertung von 680 Fragenbdgen. Krankenhduser
e Zu ca. 50 % bewerteten die teilnehmenden

Apotheken retrospektiv das arzneimittelbezogene

Entlassmanagement als mittelmaRig. 50,52 cHE
* Nur 0,6 % der Apotheken fanden es sehr gut. HidR gut
Hinweis: Entlassrezepte noch nicht flichendeckend. mteils/teils
* Vermutung deckt sich mit Barmer Arzneireport et - HidR nicht gut
(2020), nur jede/r 20. Patient/in erhalt Entlassrezept. = - W sehr schlecht
0,59 266 _ mnicht beurteilbar

™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin. 5



Fazit erste Erhebung

» Viele formale Probleme bei der Ausstellung von Entlassrezepten.

* Intersektorale Kommunikation (Krankenhaus <-> Apotheke) scheint stark
verbesserungsbedirftig.

 Patient/innen ohne Unterstiitzung von Hilfspersonen werden zu ca. 55 % nur zum Teil oder nicht
gut versorgt (besonders vulnerable Gruppe).

» Ergebnisse lieferten genug Grinde, um die geplante zweite Erhebung durchzufihren.

™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.



Ergebnisse zweite Erhebung (15.02.-15.08.2022)

Dokumentation aller Entlassrezepte tber 6 Monate

Auswertung von 334 Fragebogen aus
28 Kreisen und kreisfreien Stadten.

Dokumentation von 14.228 Entlassrezepten:

* Knapp 70 % der Entlassrezepte konnten
sofort beliefert werden.

* Bei 16,7 % der Rezepte wurden
Beanstandungen dokumentiert.

Anteil an Beanstandungen
an 14.228 Entlassrezepten
in %, Mehrfachmeldungen

100 a2
’ 2388
. @ Beanstandungen
40
20 16,7
0 ]

1 2

Formalien: gemeint sind hier z.B.
unklare Angaben zum verordnenden
Krankenhaus(arzt), Original statt
Generikum, falsches Rezeptformular
benutzt, Unterschrift fehite.

™ Stadt Herne
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0 Welche Beanstandungen
0 (Mehrfachnennungen mal.; in Prozent)
30
Kein
e Ansprech-
229 partner
N = 2388
20 199
15 52 Wirkstoff Sonstiges
nicht &t
10 lieferbar
6,7
5
11
0 m
andere  packgroRe  Wirkstarken Hausarzt
Formalien  picht Applikations- nicht
existent formen unklar erreichbar




Risiken/Schaden/Nachteile

450

Von Apotheken konnen nur schwerlich Angaben "
uber Schaden gemacht werden: « Patient ohne c
x Medikation fir = Risiken,
1 X
* Fir 2,5 % der Patient*innen ergab sich ein s einen Tag ;. Schaden,
Schaden. 200 > o ~ Nachteile
« Fir 7 Patient*innen der 14.228 Auswertungen  * & Schaden 8 nicht
tstand ein Schaden 100 firden & beurteilbar
ents ' . ™ Patenten O
. 0,6% L
.. fr

mehrere Tage

™ Stadt Herne
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e Rezept wird zu spat eingelost (3,4 %).

* Ein Verzicht auf das Einldsen des Rezeptes aufgrund der Zuzahlung
wurde selten (0,6 %) vermerkt (Dunkelziffer?).

* Einl6sen von Entlassrezepten an Wochenenden kann aufgrund
notweniger Nachfragen problematisch sein.

* Direkte Ansprechpartner:innen im Krankenhaus fuhren zur verbesserten
Lieferfahigkeit.

¢ Stadt Herne
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Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP)

16000

Medikationsplan bei 52 % der Patient*innen mit Entlassrezept =
vorhanden. 1o

Bei 36 % der Dokumentation keine Angaben. -

8000

Bei 4,6 % keine Angabe zur Dosierung vorhanden. o

4000
2000

0

™ Stadt Herne
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Medikationsplan vorhanden?

14228

100%

Ja

1400

52

Nein

1098

Nein und auch
keine sonstigen
Hinweise auf
Dosierung

5078

650
46%

Bei 36%
der

™ Rezepte
keine
Angabe
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Veroffentlichungen:

https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apothekenpraxis/Entlassrezepte-bei jedem-
3-gibts-probleme/

https://www.das-pta-magazin.de/news/warum-es-bei-der-einloesung-vieler entlassrezepte hakt

https://www.derztezeitung.de/Politik/ Sozialpharmazeutische Analyse

4. Pharmazeutische Zeitung 3.10.2024/40. Ausgabe - Probleme auf Rezept

Poster: 58. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiur Sozialmedizin und Pravention (DGSMP
2023)

Vortrag 6. CHK-Community Health Konferenz-Bochum (2023)

¢® Stadt Herne
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https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apothekenpraxis/Entlassrezepte-bei%20jedem-3-gibts-probleme/
https://www.das-pta-magazin.de/news/warum-es-bei-der-einloesung-vieler%20entlassrezepte%20hakt%0d3
https://www.äerztezeitung.de/Politik/

Ergebnisse der Herner Erhebung

Teilnahme: 7 von 28 Apotheken

Auswertung von 82 Rezepten

* in 68 % Arzneimittel problemlos und zeitnah lieferbar
* 15 % Formalienfehler

* 9 % fehlende Dosierungsvorschriften

e Keine Probleme mit der Rezeptglltigkeit

* Geringe Schwierigkeiten mit Lieferengpassen (4 %)

* In allen Fallen der notwendigen Kontaktaufnahme mit dem Verordner
war dies erfolgreich und zielfihrend

¢ Stadt Herne
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Ergebnisse der Herner Erhebung

* In 9 % wurde das Entlassrezept als Privatrezept dem Patienten in
Rechnung gestellt.

e Unterbrechung der Versorgung: am Entlasstag: 7
am Folgetag: 2
fur weitere Tage: 1

* Keine Probleme bei der Versorgung mit Betaubungsmitteln

» Apotheken ist haufig nicht bekannt, ob ein Medikationsplan und/ oder
Arztbrief mitgegeben wurde.

¢ Stadt Herne
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LOosungsansatze

e Digital:

Anbindung aller am sektoreniibergreifenden Prozess Beteiligten an die Telematikinfrastruktur
(KIM-Kommunikation im Gesundheitswesen) — ab Juli 2025 verpflichtend fir Pflegeheime

e Schulungen:
Ausstellen von Entlassrezepten
e Zeitnahe Kontaktaufnahme:
nach Einwilligung des Patient:innen mit der versorgenden Apotheke und dem/der Hausarzt/-arztin
e Sensibilisierung:
Sensibilisierung fiir Wichtigkeit Medikationsplans (KH/Apotheke)
* Lernen:
von Good Practice Modellen — Vorteile durch den Einsatz von Stationsapothekern?
* Kampagnen:
z. B. in Anlehnung an die Stadt Dortmund ,,HAST DU ‘NEN PLAN?*

™ Stadt Herne

Mit Griin. Mit Wasser. Mittendrin.
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HAST DU 'NEN PLAN?

Uberblick behalten | Wechselwirkungen vermeiden | Therapie sicherer machen

Fir alle Patientinnen und Patienten besteht ein gesetzlicher Anspruch auf die Ausstellung
eines bundeseinheitlichen Medikationsplans, wenn sie

- mindestens drei verordnete Medikamente
- vier Wochen oder langer anwenden.

Medikationsplane kénnen durch Haus- und Facharzte und in Apotheken ausgestellt werden.
Den Plan in Papierform sollten Sie stets bei sich tragen und bei allen arztlichen Behandlungs-
terminen und Untersuchungen vorlegen.

Zu Ihrer Sicherheit sollten auch rezeptfreie Medikamente und von Ihnen eingenommene
Nahrungserganzungsmittel im Plan vermerkt sein, um Wechselwirkungen auszuschlieBen.

Lassen Sie sich in lhrer Hausarztpraxis
oder in lhrer Apotheke beraten!

Apothekerkammer

KVWL \\L s i

Quelle: https://www.dortmund.de/dortmund/projekte/rathaus/verwaltung/gesundheitsamt/downloads/231207_ga_apotheke_medikationsplan_a5.pdf



Aktuell: Entscheidung der Schiedsstelle

(giiltig ab 01.01.2025)

Die Apotheke verliert bei papiergebundenen Entlassrezepten den
Vergutungsanspruch nicht, wenn

 Kennzeichen ,04“ beziehungsweise ,14“ im Statusfeld fehlt oder fehlerhaft, die
Verordnung aber als Entlassrezept erkennbar ist

e die Arzthnummer fehlt

e das Feld fiir die BSNR leer ist, aber in der Codierleiste das Standortkennzeichen ,75“ (Reha-
Einrichtung) beziehungsweise ,,77“ (Krankenhaus) steht

o Ziffern zwischen BSNR-Feld und Codierleiste abweichen und in der Codierleiste die , 75
beziehungsweise ,,77“ steht

* bei BtM-/T-Rezepten das BSNR-Feld leer ist, aber das Kennzeichen ,,04“ beziehungsweise
,14“ vorhanden ist — gleiches gilt im umgekehrten Fall.

o

Somit entfallen in vielen Fallen telefonische Riicksprachen mit dem Arzt!

¢ Stadt Herne
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
Noch Fragen? Diskussionsbedarf?

Tanja Pixberg

Stadt Herne

Fachbereich Gesundheit

Abteilung 43/1.1 Verwaltung/Apothekenaufsicht
Rathausstr. 6

44649 Herne

E-Mail: Tanja.Pixberg@herne.de

Alexandra Biermann

Stadt Herne

Fachbereich Gesundheit

Abteilung 43/1.1 Verwaltung/Apothekenaufsicht
Rathausstr. 6

44649 Herne

E-Mail: Alexandra.Biermann@herne.de

¢ Stadt Herne
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Der Ubergang von der stationéren
In die ambulante Versorgung —
Entlassmanagement /
Uberleitungsmanagement

= Ein Erfahrungsbericht

Fr. Krause
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KOMMUNALE PRAVENTIONS- UND
GESUNDHEITSKONFERENZ (KPGK)

HERNE, MITTWOCH, 29.01.2025

ENTLASSMANAGEMENT / UBERLEITUNGSMANAGEMENT

D

Ein Erfahrungsbericht von Edeltraut Krause Q, '
N’ Q
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Ich bin stellvertretende Vorsitzende des Beirates fiir Seniorinnen und Senioren Herne,
Mitglied im Vorstand der Landesseniorenvertretung NRW e.V. (LSV NRW e.V)) und auch
Mitglied im Arbeitsausschuss des Patientennetzwerkes NRW.

In der LSV NRW e.V. wurde bereits im Jahr 2010 in Zusammenarbeit mit der damaligen
Landesstelle Pflegende Angehorige eine Checkliste mit dem Titel ,,Krankenhaus was nun*’
fur die Aufnahme und Entlassung aus dem Krankenhaus entwickelt und 2017 an die neue
Rechtslage angepasst.

Seit dem 1. Oktober 2017 haben sich die Krankenh&user und die Arzte verpflichtet,
auf die Bedirfnisse ihrer Patienten besonders zu achten.

(§ 39 (1a) SGBV, www.kbv.de/html/entlassmanagement.php).

Die Krankenhduser richteten nun das sogenannte ,,Entlassmanagement’ iiberall ein.

Edeltraut Krause, Januar 2025 J
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Arbeitsausschuss Patientlnnen-
Netzwerk NRW (AA PNW)

Koordination
Patientlnnen-Netzwerk NRW
Anke Steuer

Sprecher*innen
Sozialverband VdK NRW
Manuela Anacker

Gesundheitsladen Bielefeld
Glnter Holling

Beteiligte
Gesundheitsladen Kéln
Gregor Bornes

Gesundheitsselbsthilfe NRW
Kerstin Lohmann | Koordinatorin
Dr. Volker Runge | Sprecher

Dr. Christiane Erbel | Sprecherin

KOSKON NRW
Anne Kaiser

Landesseniorenvertretung NRW
Edeltraut Krause

Der Paritatische NRW
Katharina Benner
Bernd Hoeber

Koordinierung und Vernetzung
der Patientenbeteiligung in NRW
Jan Kaf3ner

Selbsthilfe-Kontaktstellen
Heike Trapphoff

www.patientennetz.de

Edeltraut Krause, Januar 2025

Organisierte Patienten*innen- und

Sel

=

bsthilfevertretung in NRW

( PATIENTEN
A Beteiligung

Projekt
Koordinierung und Vernetzung der
Patientenbeteiligung in NRW (KuV)

Projekttréger
Gesundheitsladen Kéln
Gregor Bornes | Projektleiter
Jan KaBner | Referent

Lenkungskreis
Patientlnnen-Netzwerk NRW
Manuela Anacker

Guinter Holling

Koordinierungsausschuss (KooA)
Lisa Jacobi
Christiane Grote

www.patientenbeteiligung.de/nw

Koordinierungsausschuss der
Patientenorganisationen nach
§140f SGB V (KooA)

Sprecher
Gesundheitsladen Kéln
Gregor Bornes

Beteiligte
Gesundheitsselbsthilfe NRW
Dr. Sabine Schipper

KOSKON NRW
Anne Kaiser

Landesarbeitsgemeinschaft
SELBSTHILFE NRW e. V.
Lisa Jacobi

SoVD NRW
Dr. Michael Spérke

Sozialverband VdK NRW
Carsten Ohm

Verbraucherzentrale NRW e. V.
Christiane Grote

www.patientenbeteiligung.de > KooA

o’

Auch im PatientInnen-Netzwerk
NRW wird das Thema reflektiert
und mit dem MAGS, der
Patientenbeauftragten und den
Landtagsfraktionen diskutiert.

Im Arbeitsausschuss ist das
Entlassmanagement, besonders
jetzt bei der Veranderung der
Krankenhauslandschaft, im Fokus.

<




»\/ Es geht nicht nur um das Entlassmanagement von Krankenhdusern,
- deswegen wollen wir besser von einem Uberleitungsmanagement sprechen.
=/ Der Fokus sollte bei der Debatte auf alle Einrichtungen im Gesundheitswesen liegen
— auch damit nicht die Verantwortung einfach weiter geschoben werden kann.

Ich habe wahrend mehrwdchiger Krankenhausaufenthalte 2023 erlebt,
dass das Entlassmanagement erhebliche Mangel hat.

 Medikamentenabgabe bei Entlassung (freitags) fiir zu Hause nur fiir das
Wochenende.

* Verordnung hauslicher Krankenpflege (offene Bauchwunde) bei Entlassung
freitags Dauer Samstag bis Montag.

« Arztbriefe, auch vorlaufige, lange Wartezeit oder gar nicht und teilweise
fehlerhaft.

* Das Pflegepersonal hatte wenig Kenntnis iiber das Entlassmanagement.

* Vor einer Notoperation wurde mir ein 4-Seitiges Formular Patienteninformation
nach § 39 Absatz. la SGBV iiber den Rahmenvertrag Entlassmanagement von
Krankenh&dusern zur Unterschrift gegeben, ohne Erklarung.

Edeltraut Krause, Januar 2025
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~JPazit:

~ Patient:innen und An-/Zugehorige brauchen bei Bedarf Unterstiitzung fiir die
Navigation zu einer fir sie geeigneten Gesundheitseinrichtung, zu fir sie geeigneten
Gesundheitsinformationen, zur verstandlichen Kommunikation zwischen ihnen und der
Gesundheitseinrichtung sowie zu einem verlisslichen Uberleitungsmanagement bei
Aufnahme und Entlassung.

Hierzu sind regelmalige Befragungen der Betroffenen als Standard einzusetzen, damit
die konkret erlebten Erfahrungen und Erlebnisse der Patientinnen und Patienten im
Vordergrund stehen.

Beschwerden, Briiche und Mangel in der Versorgung miissten strukturiert gesammelt

und ausgewertet werden. Hierfiir brauchte es auch Unterstiitzung aus der Wissenschaft
und von Universitaten.

Edeltraut Krause, Januar 2025 ‘/




Edeltraut Krause, Januar 2025

Danke fiir Ihre Aufmerksamkeit!

O (




TOP 4

Diskussion und Handlungsempfehlungen /
Arbeitsphase

12. Kommunale Praventions- und Gesundheitskonferenz 29.01.2025
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Wie konnen die nachsten Schritte fur die
Umsetzung dieser ldeen aussehen?

12. Kommunale Praventions- und Gesundheitskonferenz

&3 Stadt Herne  (Gesund




Was kdnnen wir tun, damit Patient*innen
nach threm Krankenhausaufenthalt
besser versorgt sind?

Wie konnen die nachsten Schritte flr die
Umsetzung dieser ldeen aussehen?
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Aktualisierung der Geschaftsordnung

Fr. Dr. Burrichter und Fr. Schafer-Konig
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Geschaftsordnung der Herner Praventions- und Gesundheitskonferenz vom
10. Juli 2017

§ 1 Rechtsgrundlage

Die Stadt Herne richtet gemaR § 24
des Gesetzes Uber den offentlichen
Gesundheitsdienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen (OGDG) vom
25.11.1997 (GV NW S. 430) eine
Kommunale Praventions- und Ge-
sundheitskonferenz ein.

§ 2 Definition

(1)

(2)

(3)

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz ist eine an Regeln gebundene
Form der Zusammenarbeit, mit der
die ortlichen Akteure des Bildungs-,
Gesundheits- und Sozialwesens, aus
Pflege und Sport sowie der Jugend-
und Altenhilfe die Verbesserung der
Versorgungssituation und der Lebens-
gualitat in allen Lebensphasen anstre-
ben — unter kontinuierlicher Einbezie-
hung des bestehenden Versorgungs-
systems.

Diese Zusammenfiihrung des 6rtlichen
Fachwissens erfolgt mit dem Ziel, ge-
meinsame, auf die spezifische Situati-
on der Stadt zugeschnittene Hand-
lungsperspektiven zu erarbeiten.

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss, der die Eigenstandigkeit der
Teilnehmerinnen und  Teilnehmer
nicht einschrankt.

§ 3 Grundsitze

(1)

Zentraler Grundsatz der Arbeit im
Rahmen der Praventions- und Ge-
sundheitskonferenz ist die Konsens-
findung. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bekunden die Bereitschaft
zur Kooperation mit anderen Instituti-
onen, Initiativen, Vereinen, Arbeits-

(2)

(3)

(4)

kreisen, Selbsthilfegruppen und enga-
gierten Blrgerinnen und Biirgern.

Im Rahmen der Praventions- und Ge-
sundheitskonferenz arbeiten praven-
tionsrelevante Akteure zusammen. Al-
le Akteure akzeptieren sich im Rah-
men der Praventions- und Gesund-
heitskonferenz als gleichberechtigte
Partner. In den Diskussionen wird zwi-
schen Meinungen und Personen un-
terschieden.

Im Rahmen der Konferenz hat jede
Teilnehmerin/jeder Teilnehmer das
Rederecht.

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz arbeitet nicht in Konkurrenz zu
bereits bestehenden Gremien und Ar-
beitskreisen.

§ 4 Aufgaben

(1)

(2)

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz berdt gemeinsam interessie-
rende Fragen von Pravention und Le-
bensqualitdt in allen Lebensphasen
auf ortlicher Ebene mit dem Ziel der
Koordination und gibt bei Bedarf Emp-
fehlungen. Die Umsetzung erfolgt un-
ter Selbstverpflichtung der Beteilig-
ten.

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz wirkt an der integrierten Be-
richterstattung und der Initiierung und
Koordinierung von interdisziplindren,
fachbereichs- und trageribergreifen-
den Projekten mit. Ergebnisse und Ex-
pertise des kleinrdumigen integrierten
Monitorings werden mit einbezogen.

§ 5 Teilnehmerkreis/Mitglieder

(1)

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz setzt sich zusammen aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Fach-
ausschisse der Stadt Herne sowie aus



(2)

Vertreterinnen und Vertretern der
ortlichen Institutionen, Einrichtungen,
Gremien, Initiativen und Vereine der
kommunalen Pravention, der Selbst-
hilfe und des Patientenschutzes sowie
der gesetzlichen und privaten Kran-
kenkassen.

Der oben genannte Teilnehmerkreis
erklart sich bereit, die ihn in der Kon-
ferenz vertretenden Personen friihzei-
tig und verbindlich zu benennen
(,Mandatstrager”).

§ 6 Vorsitz und Geschaftsfiihrung

(1)

(2)

Den Vorsitz der kommunalen Praven-
tions- und Gesundheitskonferenz
fuhrt die/der Dezernent/in fiir Sozia-
les, Gesundheit, 6ffentliche Ordnung
und Sport. Der Vorsitzende (ber-
nimmt die Moderation und Leitung
der Sitzungen der Praventions- und
Gesundheitskonferenz.

Die Geschéftsfihrung obliegt aufgrund
§ 23 OGDG dem Fachbereich Gesund-

heit.

§ 7 Aufgaben der Geschaftsfiihrung

(1)

(2)

Die Geschaftsfiihrung der Praventions-
und Gesundheitskonferenz und der
Projektgruppen obliegt der Geschafts-
stelle der Praventions- und Gesund-
heitskonferenz, die aufgrund § 23
OGDG im Fachbereich Gesundheit der
Stadt Herne verortet ist.

Die Geschéftsstelle moderiert den
Zielfindungsprozess und die Themen-
wahl zwischen allen beteiligten Akteu-
ren. Sie unterstitzt die Prdventions-
und Gesundheitskonferenz bei der
Vorbereitung, Begleitung und Bera-
tung der Projektgruppen sowie bei der
Umsetzung der verabschiedeten Emp-
fehlungen. Die Geschéftsstelle ist Ko-
ordinierungsstelle zwischen der Pra-
ventions- und Gesundheitskonferenz

a HERNE

und ihren Projektgruppen sowie der
gesamtstadtischen Koordinations-

gruppe Pravention.

§ 8 Sitzungen und Arbeitsweise

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz tagt in der Regel zweimal jahr-
lich.

Die Geschaftsfihrung beruft die Pra-
ventions- und Gesundheitskonferenz
schriftlich mindestens 6 Wochen vor
Sitzungstermin ein. Die Einladung mit
Tagesordnung und ggf. weiteren Bera-
tungsunterlagen erfolgt mit einer
Mindestfrist von 14 Tagen.

In die Tagesordnung sind die Vor-
schlage aufzunehmen, die mindestens
4 Wochen vor der Sitzung bei der Ge-
schaftsfiihrung eingegangen sind. Die
Praventions- und Gesundheitskonfe-
renz behalt sich vor, die Tagesordnung
zu Beginn der Sitzung zu genehmigen
bzw. zu verdandern.

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz wahlt ihre Arbeitsthemen. Die
Themenvorschlage kénnen aus dem
Kreis der Mitglieder stammen oder
von auBen an die Prdventions- und
Gesundheitskonferenz herangetragen
werden.

Die Ergebnisse der Praventions- und
Gesundheitskonferenz  werden in
Form eines Tagungsprotokolls der Of-
fentlichkeit und allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern zuganglich ge-
macht.

Die Konferenzteilnehmerinnen und -
teilnehmer streben an, einvernehmli-
che Handlungsempfehlungen zu erzie-
len. Im Sinne des Kooperationsgedan-
kens wird eine gemeinschaftliche Um-
setzung der Handlungsempfehlungen
verfolgt. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erklaren ihre Bereitschaft,

die Empfehlungen der Praventions-
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und Gesundheitskonferenz in ihrer der Ausspruch von Empfehlungen —
Arbeit zu beriicksichtigen. bedirfen der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Gleichzeitig ist erfor-
derlich, dass die von der Umsetzung
betroffenen Mitglieder der Praven-
tions- und Gesundheitskonferenz der

(7) Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz kann bei Bedarf zu speziellen
Themen Projektgruppen einrichten.

Diese werden nach der Praventions- Empfehlung zustimmen. Dieses Votum
und Gesundheitskonferenz die offen- kann auch vorab schriftlich abgegeben
gebliebenen Fragen klaren. werden.

§ 9 Bildung und Aufgaben von Projektgrup-

pen § 11 Anderung der Geschiftsordnung und
(1) Zur Bearbeitung der gewéhlten The- Inkrafttreten

men und ggf. zur Vorbereitung von (1) Anderungen der Geschaftsordnung
Empfehlungen richtet die Préaventions- kdnnen nur per %-Mehrheit beschlos-
und Gesundheitskonferenz Projekt- sen werden.
gruppen ein. Diesen sollen die fir den (2) Die Geschaftsordnung tritt mit Be-
Themenbereich verantwortlichen Ent- schluss der ersten Sitzung der Praven-
scheidungstriger, Fachkrifte und Ex- tions- und Gesundheitskonferenz vom
pertinnen/Experten der Mitglieder der 10.07.2017 in Kraft.
Praventions- und Gesundheitskonfe-
renz angehdren. Institutionen sowie Herne, den 10. Juli 2017

Expertinnen und Experten von aullen
sollen beteiligt werden.

(2) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unterstiitzen die Geschaftsstelle der
Praventions- und Gesundheitskonfe-
renz bei der Erstellung von Informati-
onsgrundlagen und Materialien (Inte-
grierte kommunale Berichterstat-
tung).

(3) Die Projektgruppenleitung liegt bei ei-
ner durch die Praventions- und Ge-
sundheitskonferenz oder durch die
Projektgruppe beauftragten Person.
Die/der  Projektgruppenleiter/innen
sind gleichzeitig Sprecher/innen der
Projektgruppen. Sie tragen die Ergeb-
nisse in der Praventions- und Gesund-
heitskonferenz vor und sind fiir die
Bearbeitung der Fragestellungen in
dem vorgegebenen Zeitplan verant-
wortlich. Protokolle dokumentieren
die Arbeit in den Projektgruppen.

§ 10 Abstimmungs- und Beschlussfahigkeit
(1) Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz ist beschlussfahig, wenn die
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
(2) Alle Entscheidungen der Praventions-
und Gesundheitskonferenz — wie auch
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Geschiaftsordnung der Herner—Kommunalen Praventions- und Gesundheits-
konferenz vem-10Juli2017der Stadt Herne (Stand 01/2025)

§ 1 Rechtsgrundlage

Die Stadt Herne richtet gemaR § 24
des Gesetzes Uber den offentlichen
Gesundheitsdienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen (6GDG) vom
25.11.1997 (GV NW S. 430) eine
Kommunale Préaventions- und Ge-
sundheitskonferenz ein._Die Zielset-
zungen, Aufgaben und Arbeitsweise
der Kommunalen Gesundheitskonfe-
renz werden in § 24 des OGDG gere-
gelt. Zur Durchfuhrung der dort ge-
nannten Aufgaben gibt sich die Kom-
munale Prdventions- und Gesund-
heitskonferenz _der Stadt Herne fol-
gende Geschaftsordnung.

§ 2 Definition

(1) Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz ist eine an Regeln gebundene
Form der Zusammenarbeit, mit der
die ortlichen Akteure-Akteurinnen und
Akteure des Gesundheits-, Bildungs-,
Gesundheits—und Sozialwesens, aus
Pflege und Sport sowie der Jugend-
und Altenhilfe die Verbesserung der

Versorgungssituation und der Lebens-
qualitat in allen Lebensphasen anstre-
ben — unter kontinuierlicher Einbezie-
hung des bestehenden Versorgungs-
systems.

(2) Diese Zusammenfihrung des 6rtlichen

Fachwissens erfolgt mit dem Ziel, ge-
meinsame, auf die spezifische Situati-
on der Stadt zugeschnittene Hand-
lungsperspektiven zu erarbeiten.

(3) Die Praventions- und Gesundheitskon-

ferenz ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss, der die Eigenstandigkeit der
Teilnehmerinnen und  Teilnehmer
nicht einschrankt.

§ 3 Grundsdtze

(1) Zentraler Grundsatz der Arbeit im

2

(3

(4

Rahmen der Prédventions- und Ge-
sundheitskonferenz ist die Konsens-
findung. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bekunden die Bereitschaft
zur Kooperation mit anderen Instituti-
onen, Initiativen, Vereinen, Arbeits-
kreisen, Selbsthilfegruppen und enga-
gierten Birgerinnen und Birgern.

Im Rahmen der Praventions- und Ge-
sundheitskonferenz arbeiten praven-
tionsrelevante Akteurinnen und Ak-
teuree zusammen. Alle Akteurinnen
und Akteuree akzeptieren sich im
Rahmen der Prédventions- und Ge-
sundheitskonferenz als gleichberech-
tigte Partnerinnen und Partner. In den
Diskussionen wird zwischen Meinun-
gen und Personen unterschieden.

Im Rahmen der Konferenz hat jede
Teilnehmerin/jeder Teilnehmer das
Rederecht.

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz arbeitet nicht in Konkurrenz zu
bereits bestehenden Gremien und Ar-
beitskreisen.

§ 4 Aufgaben
(1) Die Praventions- und Gesundheitskon-

2

ferenz berdt gemeinsam interessie-
rende Fragen von Prdvention und Le-
bensqualitdt in allen Lebensphasen
sowie Themen der gesundheitlichen

Versorgung auf Ortlicher Ebene mit
dem Ziel der Koordination und gibt bei
Bedarf Empfehlungen. Die Umsetzung
erfolgt unter Selbstverpflichtung der
Beteiligten.

Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz wirkt an der integrierten Be-
richterstattung und der Initiierung und
Koordinierung von interdisziplindren,



fachbereichs- und tragertbergreifen-
den Projekten mit. Ergebnisse und Ex-
pertise der Gesundheitsberichterstat-

tung (GBE), der Sozialplanung und

dess kleinrdumigen integrierten Moni-
torings werden mit einbezogen.

§ 5 Teilnehmendenrkreis/Mitglieder
(1) Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz setzt sich zusammen aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Fach-
ausschisse der Stadt Herne sowie aus
Vertreterinnen und Vertretern der an
der Gesundheitsforderung, Gesund-

heitsversorgung und kommunalen

Pravention der Bevélkerung Bbeteilig-

ten ortlichen Institutionen, Einrich-
tungen, Gremien, Initiativen und Ver-
eine derkemmunalenPrivention, der
Selbsthilfe und des Patientenschutzes
sowie der gesetzlichen und privaten
Krankenkassen._Dabei handelt es sich

um Mitgliedsinstitutionen/-

organisationen aus den Bereichen:

= Politik und Verwaltung

= leistungserbrin-
ger/Leistungserbringerinnen

= Kostentra-
ger/Kostentragerinnen

{3)=Selbsthilfe, Patientenschutz,
Netzwerk-und weitere tastitu-
tionenNetzwerkpartnerinnen

und -partner
(2) Der oben genannte Teilnehmenden#

kreis erklart sich bereit, die ihn in der
Konferenz  vertretenden Personen
frihzeitig und verbindlich zu benen-
nen (,Mandatstrager”).

(3) Die Praventions- und Gesundheitskon-

ferenz kann zu ihren Sitzungen Exper-

tinnen und Experten ohne Stimmrecht

hinzuziehen. Uber die dauerhafte

Teilnahme einer fachkundigen Person

(ohne Stimmrechte) sowie die Neu-

aufnahme von dauerhaften Mitglie-

Gesund
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dern entscheidet die Gesundheitskon-

ferenz mit einfacher Mehrheit.

2)(4) Die Mitglieder sind fur die

rechtzeitige Weiterleitung der Bera-

tungsergebnisse und Informationen

an die durch sie vertretenen Instituti-

onen verantwortlich.

§ 6 Vorsitz und Geschaftsfithrung

(1) Den Vorsitz der kommunalen Praven-

2

tions- und  Gesundheitskonferenz
fihrt die/der Dezernent/in fir Sozia-
les, Gesundheit_und, &éffentlicheOrd-
Aurg-und-SpertKinder-Jugend-Familie.
Die/derer Vorsitzende Ubernimmt
gemeinsam mit der Leiterin/dem Lei-

ter des Fachbereiches Gesundheit die

Moderation und Leitung der Sitzungen
der Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz.

Die Geschaftsfiihrung obliegt aufgrund
§ 23 OGDG dem Fachbereich Gesund-
heit.

§ 7 Aufgaben der Geschiftsfiihrung
(1) Die Geschaftsflihrung der Praventions-

2

und Gesundheitskonferenz wnd—der
Prejekigruppen-obliegt der Geschéfts-
stelle der Prdventions- und Gesund-
heitskonferenz, die aufgrund § 23
OGDG im Fachbereich Gesundheit der
Stadt Herne verortet ist.

Die Geschdftsstelle moderiert den
Zielfindungsprozess und die Themen-
wahl zwischen allen beteiligten Akteu-
renAkteurinnen und Akteuren. Sie un-

terstitzt die Prdventions- und Ge-
sundheitskonferenz bei der Vorberei-
tung, Begleitung und Beratung der
ProjektgruppenArbeitsgruppen- sowie
bei der Umsetzung der verabschiede-
ten Empfehlungen. Die Geschaftsstelle
ist Koordinierungsstelle zwischen der
Praventions- und Gesundheitskonfe-

renz und ihren PrejekigruppenAr-

[ Formatiert




beitsgruppen und Netzwerken.-sewie

§ 8 Sitzungen und Arbeitsweise
(1) Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz tagt in der Regel zweimal jéhr-
lich.
(2) Die Sitzungen sind in der Regel nicht

dffentlich. Uber Ausnahmen entschei-

det die Kommunale Praventions- und

Gesundheitskonferenz.

4(3) Sofern Sitzungen der Kommu-

nalen Praventions- und Gesundheits-

konferenz _als Pradsenzveranstaltung

nicht in Frage kommen, kdénnen sie

mittels verschlisselter Kommunikati-

onsverbindung als Video-

/Telefonkonferenzen durchgefiihrt

werden.

)4 Die Geschaftsfiihrung beruft
die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz schriftlich mindestens 6 Wo-
chen vor Sitzungstermin ein. Die Ein-
ladung mit Tagesordnung und ggf.
weiteren Beratungsunterlagen erfolgt
mit einer Mindestfrist von 14 Tagen.

3365 In die Tagesordnung sind die
Vorschlage aufzunehmen, die mindes-
tens 4 Wochen vor der Sitzung bei der
Geschéftsfihrung eingegangen sind.
Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz behélt sich vor, die Tagesord-
nung zu Beginn der Sitzung zu geneh-
migen bzw. zu verandern.

{43(6) Die Praventions- und Gesund-
heitskonferenz wahlt ihre Arbeitsthe-
men. Die Themenvorschlage kdnnen
aus dem Kreis der Mitglieder stam-
men oder von auBen an die Praven-
tions- und Gesundheitskonferenz her-
angetragen werden.

537 Die Ergebnisse der Praven-
tions- und Gesundheitskonferenz
werden in Form eines Tagungsproto-
kolls der Offentlichkeit und allen Teil-

Gesund
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nehmerinnen und Teilnehmern zu-
ganglich gemacht.

{6}(8) Die Konferenzteilnehmerinnen
und -teilnehmer streben an, einver-
nehmliche Handlungsempfehlungen
zu erzielen. Im Sinne des Kooperati-
onsgedankens wird eine gemein-
schaftliche Umsetzung der Hand-
lungsempfehlungen verfolgt. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erkla-
ren ihre Bereitschaft, die Empfehlun-
gen der Praventions- und Gesund-
heitskonferenz in ihrer Arbeit zu be-
rcksichtigen.

A(9) Die Praventions- und Gesund-
heitskonferenz kann bei Bedarf zu

speziellen Themen PrejekigruppenAr-
beitsgruppen einrichten. Diese wer-
den nach der Praventions- und Ge-
sundheitskonferenz die offengeblie-
benen Fragen klaren.

§& 9 Bildung und Aufgaben von Prejekigrup-
penArbeitsgruppen und/oder Netzwerken

(1) Zur Bearbeitung der gewahlten The-
men und ggf. zur Vorbereitung von
Empfehlungen richtet die Praventions-
und Gesundheitskonferenz_bei Bedarf
standige (auf Dauer angelegte)
und/oder temporire (anlassbezogene
und zeitlich befristete) Prejektgrup-
penArbeitsgruppen -ein. Diesen sollen

die fir den Themenbereich verant-
wortlichen Eeeheldonasis
gerfEntscheidungstragerinnen/Entsch
eidungstrdger, Fachkrafte und Exper-
tinnen/Experten der Mitglieder der
Praventions- und Gesundheitskonfe-
renz angehoren. Institutionen sowie
Expertinnen und Experten von auRen
sellen-konnen beteiligt werden._Nach
Beratung und Empfehlung durch die
Kommunale Prdventions- und Ge-
sundheitskonferenz _kénnen bereits
bestehende Facharbeitsgruppen und
Netzwerke der Stadt Herne bei der
Kommunalen Prdventions- und Ge-
sundheitskonferenz angesiedelt wer-
den. Sie behalten dann ihre personel-




le, organisatorische und thematische

Selbstandigkeit.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

unterstitzen die Geschéftsstelle der

Praventions- und Gesundheitskonfe-

renz bei der Erstellung von Informati-

onsgrundlagen und Materialien (Inte-
grierte  kommunale Berichterstat-
tung).

(3) Die ProjektgruppenArbeitsgruppenlei-
tung liegt bei einer durch die Praven-
tions- und Gesundheitskonferenz oder
durch die Prejektgruppe-Arbeitsgrup-
pe beauftragten Person. Die/derPro-
jektgruppenArbeitsgruppenlei-
ter/innen sind gleichzeitig Spre-
cher/innen der PrejekigruppenAr-
beitsgruppen. Sie tragen die Ergebnis-
se in der Praventions- und Gesund-
heitskonferenz vor und sind fur die
Bearbeitung der Fragestellungen in
dem vorgegebenen Zeitplan verant-
wortlich. Protokolle dokumentieren
die Arbeit in den PrejekigruppenAr-
beitsgruppen.

3)(4) Die Sitzungen der Arbeits-
gruppen kdnnen analog der Regelun-
gen in § 8 Absatz 3 der Geschaftsord-

(2

nung ebenfalls als Video-
/Telefonkonferenzen durchgefiihrt
werden.

§ 10 Abstimmungs- und Beschlussfahigkeit

(1) Die Praventions- und Gesundheitskon-
ferenz ist beschlussfahig, wenn die
einfache Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist. Sie gilt als beschlussfahig,
solange ihre  Beschlussunfahigkeit
nicht festgestellt ist.

(2) Alle Entscheidungen der Praventions-
und Gesundheitskonferenz — wie auch
der Ausspruch von Empfehlungen —
bedurfen der einfachen Mehrheit der
anwesenden Mitglieder. Gleichzeitig
ist erforderlich, dass die von der Um-
setzung betroffenen Mitglieder der
Praventions- und Gesundheitskonfe-
renz der Empfehlung zustimmen. Die-
ses Votum kann auch vorab schriftlich
abgegeben werden.

23) Jedes anwesende Mitglied der
Kommunalen Prdventions- und Ge-

Gesund
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sundheitskonferenz hat eine Stimme.
Wenn zwei Personen oder mehr Per-
sonen fir ein Mitglied anwesend sind,
missen diese sich auf ein gemeinsa-
mes Votum fiir eine Stimme einigen
oder enthalten. Die/Der Vorsitzende
und die Geschaftsstellenleitung sind
ohne Stimmrecht. Die Abstimmungen
erfolgen offen. Enthaltungen zdhlen
nicht als Gegenstimmen.

§ 11 Anderung der Geschiftsordnung und
Inkrafttreten

(1) Anderungen der Geschaftsordnung
kénnen nur per %-Mehrheit der an-
wesenden  Mitglieder  beschlossen
werden.

{2)-Die Geschéaftsordnung und deren An-
derungen treten jeweils mit Beschluss
der Kommunalen Prédventions- und
Gesundheitskonferenz in Kraft. tritt
B esehbase—donmsionCllonne—dar

£)2)

Herne, den 10 Juli2017TT. Monat 2025
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Aktuelles

= Aktuelles aus dem Fachbereich
Gesundheit

Fr. Dr. Burrichter
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Aktuelles aus dem Fachbereich Gesundheit

- Krankenhausplanung NRW abgeschlossen

- Gesetz fur den Offentlichen Gesundheitsdienst NRW in Uberarbeitung
- Gemeindepsychiatrischer Verbund in Herne gegriindet

- Netzwerk fur Pravention und Jugendsuchthilfe in Vorbereitung

- Familienkiosk im Aufbau
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Herner Gesundheitswoche 2025
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Aktuelles

= Bericht zu den Geschehnissen
zum Thema Organspende

Fr. Schafer-Konig
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Arbeitsphase der 11. KPGK

Wo kénnen Sie das
Thema platzieren?
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Arbeitsphase der 11. KPGK
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Aktuelles

= Bericht aus den Arbeitsgruppen
und Netzwerken
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AK Gesundheitliche
Versorgungsplanung (GVP)

Fr. Dr. Burrichter
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Informationsveranstaltung des AK GVP
am 20.11.2024
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Kostenfrele Teilnahme
ohne Anmeldung!
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€3 Stadt Herne
Herner Notfalltherapie-Ampel (HeNA)
BEWOHNER'IN Betreuende / Bevollmachtigte Person
[resyrr— Name / Vorname:
Mobil-Tel.:

Fur den Fall eines akuten medizinischen Noifalls gilf bei dem / der o. g. Bewohner*in,
sofern er / sie nicht selbst einwil dhig ist (nur eine

Rot: Keine Behandlung mit dem Ziel der Lebensverlangerung

O Behandiungsziel: Linderung der Beschwerden
Ausreichende Schmerzbehandiung, Linderung von Unruhe,
Angst, Atemnot

Keine Krankenhauseinweisung
Keine Herz-Lungen-Wiederbelebung erwiinscht

Gelb: Leb langernde Behandl mit folgenden Einschra

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung
auch keine invasive (Tubus-) Beatmung

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung
auch keine invasive (Tubus-) Beatmung
auch keine Behandlung auf einer infensivsiation

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung
auch keine invasive (Tubus-) Beatmung
auch keine Behandlung auf einer infensivstation
auch keine Mitnahme ins Krankenhaus

Wenn maglich Einsichtnahme in die Patientenverfiigung

Griin: Leb langernde ohne Einschr

O Uneingeschrankte medizinisch gebotene Behandlung
einschlielflich Wiederbelebung, invasiver (Tubus-) Beatmung
und Intensiviherapie erwinscht

Grt, Datum, in {falls ei
‘oder betreuende | bevollmachiigte Person

Der Patient" urt »
Ort. Distum, Urterschrft behandelndelr Arztin / Azt

Erlduterungen zur Herner Notfalltherapie-Ampel (HeNA)

Die ,Herner Notfalltherapie-Ampel* (HeNA) ist speziell fur die Notfallversorgung durch den
Rettungsdienst am Lebensende entwickelt worden und ist ein Zusatz zur ausfihrlichen
WillensauRerung einer Patientenverfigung.

Durch ihre bersichtliche Gestaltung soll dem persénlichen Willen in einer Notfallsituation trotz
Zeitnot Geltung verliehen werden. Aufgrund der Kirze des Textes kénnen Unscharfen in den
Formulierungen nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Handschriftiche Anderungen oder
Erganzungen sollten dennoch moglichst vermieden werden.

Die HeNA ist nur fur die erste Phase einer Notfallbehandiung konzipiert, in der Rettungsdienst-
Personal bzw. Notarztin / Notarzt oftmals unter Zeitdruck wegweisende Entscheidungen
treffen miissen. Sie ersetzt aber keinesfalls eine ausfiihrliche Patientenverfligung.

Die Verwendung der HeNA ist freiwillig. Sie kann nach entsprechender Erlauterung im
Rahmen der Beratung zur gesundheitlichen Vorsorgeplanung fiir die letzte Lebensphase
(§ 132g SGB V) ausgefiillt werden.

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass nur gin einziges Kreuz gesetzt wird.

Die Unterschrift der Patientin / des Patienten bestatigt die formulierte WillensauRerung. Die
behandelnde Arztin / der behandelnde Arzt bestatigt mit der Unterschrift, dass der
Patient*innenwille zur Kenntnis genommen wurde.

Die HeNA soll in einer Notfallsituation einfach auffindbar sein. Eine Verwahrung in der Akte,
aber auch im Zimmer der Bewchner*innen (2. B. an der Innentir des Kleiderschrankes) ist
daher sinnvoll. Bei einer Krankenhauseinweisung sollten die HeNA und die ausfiihrliche
Patientenverfligung mitgegeben werden.



Griin: Lebensverlangernde Behandlung ohne Einschrankungen

O Uneingeschrankte medizinisch gebotene Behandlung

einschlielllich Wiederbelebung, invasiver (Tubus-) Beatmung
und Intensivtherapie erwiinscht

@® ZuGrin

Der Wunsch nach uneingeschréankter lebensverldangernder Therapie umfasst die volle
medizinisch gebotene Behandlung einschlieBlich

Wiederbelebung sowie
intensivmedizinischer Versorgung mit z.

B. maschineller Beatmung und Dialyse.




Gelb: Lebensverlangernde Behandlung mit folgenden Einschrankungen

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung
auch keine invasive (Tubus-) Beatmung

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung
auch keine invasive (Tubus-) Beatmung
auch keine Behandlung auf einer Intensivstation

O keine Herz-Lungen-Wiederbelebung
auch keine invasive (Tubus-) Beatmung
auch keine Behandlung auf einer Intensivstation
auch keine Mitnahme ins Krankenhaus
ausschlieBlich ambulante Versorgung

Wenn maglich Einsichtnahme in die Patientenverfiigung

Zu Gelb

Die Behandlungswiinsche kdnnen an dieser Stelle nur schematisiert wiedergegeben werden.
In Situationen, die mit den aufgeflhrten vier Behandlungsoptionen nicht hinreichend
abgedeckt sind, werden Notéarztin / Notarzt und Rettungsdienst im Einzelfall entscheiden
mussen.




Rot: Keine Behandlung mit dem Ziel der Lebensverlangerung

O Behandlungsziel: Linderung der Beschwerden

Ausreichende Schmerzbehandlung, Linderung von Unruhe,
Angst, Atemnot

Keine Krankenhauseinweisung
Keine Herz-Lungen-Wiederbelebung erwiinscht

. Zu Rot

Der Verzicht auf Wiederbelebung, lebensverlangernde Malnahmen und Transport ins
Krankenhaus sollte besonders sorgfaltig abgewogen werden. Er sollte in der Regel nur bei
einem zum Tode fuhrenden Grundleiden erfolgen, da durch den Verzicht auch eine geringe
Uberlebenschance bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand vergeben wird.




SAVE THE DATE:

Termin 13. Sitzung der KPGK
Mittwoch, 08.10.2025

14:00 Uhr, Come Together ab 13:30 Uhr
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Verabschiedung

Fr. Dr. Burrichter
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Vielen Dank
far lhre Aufmerksamkeit!
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Ihr Namensschild am Eingang

i Bitte denken Sie daran,
abzugeben — DANKE! ©




